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Von Ursula Ulrich-Vogtlin

R P R et o e A B G A e R S O e U Iy
Die Gen- und Biotechnologie darf
nicht nur von der technischen Seite,
vom Machbaren, her betrachtet
werden, sondern es miissen auch
ihre sozialen und dkologischen Aus-
wirkungen bedacht werden. Ebenso
miissen ethische Uberlegungen in
allen Teilbereichen mit einbezogen
werden. Sie diirfen nicht, wie dies
jetzt bei der Revision des Patent-
gesetzes versucht wird, beiseite
geschoben werden. Tiere und Pflan-
zen gehoren nicht in das ausschliess-
liche Verfiigungsrecht von uns Men-
schen; wir diirfen sie nicht zur Sache
degradieren, mit welcher wir tun
konnen, was uns beliebt.

Mit der Gentechnologie greifen wir
nicht nur momentan in die Natur
ein, sondern durch die Manipula-
tion des Erbgutes von Tieren und
Pflanzen beeinflussen wir unzahlige
Generationen nach uns. Gentechno-
logisch manipulierte Lebenwesen
vermehren sich und sind nicht mehr
kontrollierbar, wenn sie einmal in
die Natur entlassen worden sind; sie
konnen auch nicht mehr zuriick-
geholt und aus dem Verkehr gezo-
gen werden (dies im Gegensatz zu
einem  Atomkraftwerk, welches
abgestellt werden kann).

Fir uns ist die Anwendung der Gen-
technologie nur dort zuldssig, wo sie
nachweislich die Lebensbedingun-
gen sehr vieler Menschen verbessert
und jede Gefdhrdung von Mensch
und Natur ausgeschlossen ist.

Der Humanbereich

Wir wenden uns gegen eine Verdn-
derung des Erbgutes des Menschen,
welche auf die ndchsten Generatio-
nen weitergegeben werden kann
(Keimbahntherapie). Der Zugriff auf
die menschlichen Eizellen ist eine
Voraussetzung flir solche Manipula-
tionen; deshalb soll auch dieser
Zugriff nicht mehr gestattet sein.
Die In-vitro-Fertilisation ist damit
nicht mehr moglich. Sie 16st nur in
wenigen Prozenten der Fille das
individuelle Problem der Kinder-
losigkeit, fihrt aber, gesamtgesell-
schaftlich gesehen, zum weitaus
grosseren Problem der Moglichkeit,
das menschliche Erbgut zu manipu-
lieren.

Die Veridnderung des Erbgutes in
Korperzellen (somatische Therapie)
soll hochstens dort gestattet sein, wo
es sich um die Therapie einer héufig
vorkommenden, schweren Krank-
heit handelt, fiir welche es keine
andere Behandlungsmoglichkeit
gibt. Heute konzentriert sich die
Forschung aber auf Krankheiten,
welche recht selten sind und von
deren eventuellen erfolgreichen
Anwendung nur vereinzelte profi-
tieren konnen.

Die Genomanalyse

Die Entschliisselung des mensch-
lichen Erbgutes wird mit grossem



Gentechnologie : :

Mitteleinsatz  vorangetrieben. Es
wird immer besser moglich, das Erb-
gut des einzelnen Menschen zu
bestimmen. So wird es moglich,
Behinderungen und eventuelle spé-
tere Erkrankungen eines Menschen
zu erkennen. Solche Genomanaly-
sen diirfen in keiner Weise zu
Pflichtuntersuchungen erkldrt wer-
den.

Beim Ungeborenen soll die Ent-
scheidung dariiber, ob eine prina-
tale Diagnostik durchgefiihrt wird,
allein bei der Mutter liegen. Auch
nach der Geburt und bei Erwach-
senen diirfen von niemandem solche
Untersuchungen gefordert werden.
Weder Arbeitgeber diirfen von ihren
Angestellten noch die Versicherun-
gen von ihren Versicherten Aus-
kiinfte iiber ihre Erbinformationen
verlangen. Arbeitspldtze sollen den
Menschen angepasst werden und
nicht die Menschen den Arbeitsplit-
zen. Der Solidaritidtsgedanke einer
Versicherung soll nicht dadurch
ausgehohlt werden, dass allfdllige
genetische Risiken, die ein Mensch
in sich trdgt (und fir welche er ja
nichts kann), ihn vom Versiche-
rungsschutz ausschliessen. Wenn
jemand iiber eine bestimmte seiner
Erbeigenschaften Bescheid wissen
will, so soll er diese Moglichkeit
haben. Der Datenschutz muss aber
absolut gewihrleistet sein; es diirfen
keine Informationen an Arbeitgeber,
an Versicherungen oder an staat-
liche Stellen weitergegeben werden.

Die Forschung

Die Forschungsfreiheit gilt in der
Wissenschaft als oberstes Prinzip.
Diese Freiheit hat dort ihre Grenze,
wo sie dem gesellschaftlichen Inter-
€sse widerspricht. Wir brauchen
eine Wissenschaft, die sich bereits
bei Planung, Organisation und
Durchfiihrung ihrer Verantwortung
gegeniiber der Natur und der Gesell-

schaft bewusst ist. Die Eigenverant-
wortlichkeit der Wissenschaftler
reicht nicht aus. Es braucht nicht
nur eine Kontrolle auf freiwilliger
Basis nach Richtlinien, welche sich
die Forscher selbst geben, sondern es
st notwendig, dass fiir gentechnolo-
gische Projekte in jeder Form eine
Genehmigungs- und Kontrollbe-
horde geschaffen wird, in welcher,
neben den bisherigen Vertretern,
auch unabhingige Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen, Gewerk-
schafter und Gewerkschafterinnen,
Konsumenten und Konsumentin-
nen sowie Umweltorganisationen
usw. vertreten sind.

Umwelt und Landwirtschaft

Bis heute sind die moglichen Aus-
wirkungen von gentechnologisch
verdnderten Tieren und Pflanzen
auf ihre Umwelt praktisch nicht
untersucht worden. Bereits spricht
man aber davon, Freilandversuche
mit manipulierten Pflanzen durch-
zufithren. Die Okologen sehen Pro-
bleme auf uns zukommen: Es kon-
nen angestammte Pflanzenarten ver-
driangt werden, Stoffkreisldufe und
Stofffliisse konnen verdndert wer-
den, Lebensrdume konnen direkt
oder indirekt zerstort werden. Die
Auswirkungen auf unsere Landwirt-
schaft und auf diejenige der Dritten
Welt lassen sich heute noch gar
nicht abschitzen. Die Abhingigkeit
von den grossen Agrofirmen werden
sich verstirken, vor allem dann,
wenn fiir die genmanipulierten
Lebewesen auch noch die Patentier-
barkeit eingefiihrt wird. Auch aus
diesen Griinden wehren wir uns
gegen die vorgeschlagene Revision
des Patentgesetzes.

Die Gesetzgebung

Auf Verfassungsebene soll jetzt der
Bereich «Fortpflanzungs- und Gen-

technologie» verankert werden. Die
Fraktion unterstiitzt grundsitzlich
den Gegenvorschlag der standerat-
lichen Kommission zur «Beobach-
ter»-Initiative. Ein Verfassungsarti-
kel allein geniigt aber nicht, es
braucht eine rasche Gesetzgebung.
Allerdings nicht nur im Bereich des
Patentgesetzes und des Lebensmit-
telgesetzes, wo es um die kommer-
zielle Ausniitzung der gentechnolo-
gischen Forschung geht, sondern
vordringlich im Bereich der Sicher-
heit und des Schutzes vor Miss-
brauch.

Wir fordern ein Gentechnologie-
gesetz, welches folgende Haupt-
punkte umfassen muss:

@ Fiir gen- und biotechnologische
Forschungsprojekte, fiir Anwen-
dungsprojekte und fiir Freisetzun-
gen besteht eine eine Melde- und
Genehmigungspflicht.

@ Schaffung einer Genehmigungs-
und Kontrollbehorde, welche auch
unabhidngige Waissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen, Gewerkschaf-
ter und Gewerkschafterinnen, Kon-
sumenten und Konsumentinnen
sowie Umweltorganisationen um-
fasst.

@ Fiir die einzelnen Projekte haben
die Gesuchsteller einen Umweltver-
triglichkeitsbeweis zu erbringen.

@® Fir Schiaden, welche aus der
Anwendung von Gen- und Biotech-
nik entstehen, gilt das Verursacher-
prinzip; die Beweislast liegt beim
Produzenten.

Im weiteren muss die Erforschung
der Risiken dieser Technologien
und ihrer sozialen und dkologischen
Auswirkungen mit grossem Einsatz
vorangetrieben werden, und zwar
bevor grosse, nicht wieder gutzuma-
chende Schiden entstehen.



	Kein Zugriff auf die Schöpfung

